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KAPITEL 3

WOHNUNGSBAU

A. Umzugs-, Einrichtungs- und Mietbeihilfen
1. Begünstigte 

· der behinderte Familienernährer, 

· der Familienernährer, dessen Ehepartner oder unterhaltsberechtigtes Kind behindert ist oder mit dem eine andere behinderte Person dauerhaft  zusammenlebt, 

der eine funktionell nicht angepasste Wohnung (im 2. Stock ohne Lift zum Beispiel) verlässt, um in eine funktionell angepasste Wohnung (Zugänglichkeit, Fläche) zu ziehen.

2. Gewährungsbedingungen

Um diese Beihilfen beziehen zu können, dürfen die kumulierten steuerbaren Einkommen des Antragstellers und der Personen, die mit ihm zusammen wohnen, nicht über einer bestimmten Grenze liegen. Ferner dürfen diese Personen nicht das Volleigentum oder die Nutznießung über eine Wohnung haben oder während der zwei Jahre, die der Antragstellung vorausgehen, gehabt haben.

Der Antrag ist anhand des entsprechenden Formulars per Einschreiben an die Verwaltung des Wohnungsbaus zu richten.

B.
Der soziale Wohnungsbau
1.
Zulassungsbedingungen

Die zugelassenen Einkommenshöchstbeträge des Haushalts jeder Person mit Behinderung ist um 2.974,72 EUR pro Jahr erhöht worden.
Beispiel: ein Paar + 2 Einkommen, eine der beiden Personen ist behindert: 20.274,05 EUR/Jahr + 2.974,72 EUR = 23.248,77 EUR.

2. Die Mietkandidaten

a) Jede Person mit Behinderung, die Haushaltsmitglied ist, erhält 2 Vorzugstitel.

b) Personen mit motorischer Behinderung können sich auf einer speziellen Liste für angepasste Wohnungen für Personen mit Behinderung eintragen.

3. Die Mieter

Ein Paar, von dem eine Person behindert ist, hat Anrecht auf 2 Schlafzimmer (wenn sie einen entsprechenden Antrag gestellt hat).

Im Hinblick auf eine eventuelle Zuweisung einer anderen Sozialwohnung genießt der behinderte Mieter einen Schutz (eine andere Sozialwohnung kann ihm nur mit seinem Einverständnis zugewiesen werden).

Für die Mietberechnung werden die Einkommen der Personen mit Behinderung zu 100 % (und nicht mehr wie früher zu 50 %) berücksichtigt. Die Eingliederungsbeihilfe und die Beihilfe zur Unterstützung von Betagten werden nicht berücksichtigt.

Jedes Haushaltsmitglied mit Behinderung hat Anrecht auf eine Verringerung der tatsächlichen Miete von 20 % der Grundmiete (unter der Bedingung, dass die tatsächliche Miete nicht die Hälfte oder weniger der Grundmiete beträgt).

C. Nachweis der Behinderung
Er erfolgt anhand eines Gerichtsbeschlusses oder einer Bescheinigung: 

· der Einrichtung, die die Kinderzulagen bezahlt;
· des Verwaltungsgesundheitsdienstes des FÖD Soziale Sicherheit;
· für Kriegsgeschädigte: der Verwaltung für Kriegsopfer oder des gerichtsmedizinischen Dienstes des FÖD Soziale Sicherheit; 

· der Verwaltung der Pensionen des FÖD Finanzen; 

· des Fonds für Arbeitsunfälle; 

· des Fonds für Berufskrankheiten; 

· der Krankenkassen;

· des Dienstes der Beihilfen für Personen mit Behinderung des FÖD Soziale Sicherheit. 

Die obengenannten Dokumente müssen eine dauerhafte Behinderung von mindestens 66 % bescheinigen.

  

WO INFORMIERE ICH MICH ?
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Dienst Wohnungsbau 
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1030 BRÜSSEL

(von 9 bis 12 Uhr geöffnet)
Tel.:
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Fax:
02/204.15.18
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